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Die soziale Fürsorge im Schweiz. Bäderwesen
Von Dr. med. A. Keller, Bad Rheinfelden

Zu den Heilquellen streben seit Jahrhunderten
Kranke und Schwache, um Heilung, Kräftigung
und Verjüngung zu finden. Aus der ursprünglichen

Gastfreundschaft hat sich eine leistungsfähige

Hôtellerie entwickelt, die es sich angelegen

sein lässt, jedem Gast nach Massgabe seiner
Mittel die beste Unterkunft und Verpflegung zu
bieten. Doch haben sich schon frühzeitig
menschenfreundliche Kreise bemüht, auch den Aerm-
sten die Badekuren und deren wunderbare
Heilungsmöglichkeiten zugute kommen zu lassen.
Ausgehend von der Ueberzeugung, dass die
natürlichen Heilkräfte der Erde Gemeingut aller
Menschen sind.

In B a d e n im Aargau, diesem über 2000 Jahren

berühmten Therma'lkurort, bestand schon zur
Römerzeit, wie zahlreiche interessante Funde
erwiesen haben, ein grosses Bäderspital, für
verwundete und kranke Soldaten, Die Verenaquelle
stand, im Zusammenhang mit der Verehrung
der heiligen Verena, von alters her Unbemittelten
unentgeltlich zu Badezwecken zur Verfügung. Eine

Nachricht aus dem Jahre 1399 lässt auf einen
alteingesessenen Badarmenbetrieb schliessen. Anno

1558 gründete ein Wohltäter die Bruderschaft
zur hl. Verena zum Zwecke der Unterstützung
unbemittelter Kuranten. 1805 wurde eine
städtische Badarmenunterhaltungskommission ernannt,
1841 die Verenaquelle, die bisher in einem grossen

Badebassin unter freiem Himmel verwendet
worden war, in ein eigenes Gebäude überführt,
und heute besitzt Baden die Badanstalt „Freihof",

in der jährlich zirka 1900 Gäste mit zirka
40 000 Kurtagen die Badenerkur absolvieren
können.

In S chin zn ach in Aargau wurde 1707 das
Armenbad eröffnet und 1787 ein eigenes Haus
erbaut, hauptsächlich dank der Regierung des
Standes Bern. Die heutige Abteilung für
Unbemittelte des Kurhauses Bad Schinznach, genannt
Spitalabteilung, zählt 60 Betten.

In R a g a z - P f ä f e r s im Kanton St. Gallen,
gründete der letzte Abt des Klosters Pfäfers im
Jahre 1821 eine Badarmenanstalt, und 1876 machte

Herr Bartholomé aus Augsburg eine Stiftung
von 25 000 Mark, aus deren Erträgnis Unbemittelten

die Kur in Ragaz-Pfäfers ermöglicht wird.
In Lavey, Kanton Waadt, besteht seit 1836 ein
Badespital von zirka 70 Betten als Abteilung
des Kantonsspitals in Lausanne. Im Leukerbad

im Wallis wurde seit 1846 ein Fonds
gesammelt, mit dem 1865 ein kleines Badespital
erbaut werden konnte, das heute 30 Betten
besitzt. In Rheinfelden (Aargau) beschloss der
Regierungsrat des Kantons Aargau im Jahre 1865
grundsätzlich die Errichtung eines Badespitals,
das nach Zwischenlösungen im Jahre 1896 dank
den Spenden zahlreicher Gönner erbaut werden
konnte und heute zu einer Anstalt von 240 Betten

geworden ist, in der pro Saison rund 2000
Erwachsene und Kinder mit rund 50 000 Kurtagen

die Solbadkur benützen können.
Alle diese Anstalten mit Ausnahme derjenigen

von Lavey, die eine kantonale Anstalt ist,
verdanken ihre Entstehung ganz und ihre
Weiterentwicklung zum guten Teil der privaten
Initiative und Wohltätigkeit. Sie werden als gemeinnützige

Anstalten auf privater Grundlage, meist
durch eine Kommission verwaltet und betrieben
unter Aufsicht des Staates, der gewisse, jedoch
nur bescheidene Beiträge an den Betrieb gibt,
bauliche Erweiterungen jedoch subventioniert.
Die Kuranten zahlen eine Verpflegungstaxe von
Fr. 4.— bis 5.—, je nach der Anstalt. Um auch
gänzlich Unbemittelten die Kur zu ermöglichen,
stehen mehreren Anstalten Freibettenfonds zur
Verfügung, die ebenfalls das Werk von
Stiftungen einzelner oder von Sammlungen, m,eis!t
unter den bemittelten Kurgästen des betreffenden
Ortes sind. Diese Anstalten sind nicht nur tein
erfreuliches Zeichen menschenfreundlicher
Gesinnung, sondern haben eine beachtenswerte
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